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Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen zurückzu-
nehmen, und erkennt gleichzeitig die Anstrengungen an, die
2008 im Rahmen der Sechs-Parteien-Gespräche unternom-
men wurden, um die Entnuklearisierung der koreanischen
Halbinsel auf friedlichem Weg herbeizuführen;

6. unterstreicht die Notwendigkeit eines konstruktiven
und erfolgreichen Prozesses zur Vorbereitung der Überprü-
fungskonferenz im Jahr 2010, die dazu beitragen soll, den
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen unter al-
len Aspekten zu stärken und seine vollständige Durchführung
und seine Universalität herbeizuführen;

7. begrüßt es, dass vom 28. April bis 9. Mai 2008 in
Genf die zweite Tagung des Vorbereitungsausschusses für
die Überprüfungskonferenz im Jahr 2010 stattfand, und for-
dert den Vorbereitungsausschuss auf, auf seiner dritten Ta-
gung im Jahr 2009, aufbauend auf den Ergebnissen der Kon-
ferenzen von 1995 und 2000, konkrete Aspekte zu ermitteln
und zu behandeln, hinsichtlich deren dringend Fortschritte er-
zielt werden müssen, um dem Ziel einer kernwaffenfreien
Welt näher zu kommen;

8. beschließt, den Punkt „Auf dem Weg zu einer kern-
waffenfreien Welt: Beschleunigte Erfüllung der Verpflich-
tungen auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen und die Durchführung dieser Resolution auf der
genannten Tagung zu überprüfen.

RESOLUTION 63/59

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 158 Stimmen ohne Ge-
genstimmen bei 18 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/389, Ziff. 86)126:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barba-
dos, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island,
Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kame-

run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
beria, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Vietnam, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Ägypten, Arabische Republik Syrien, Bahrain,
Belarus, Iran (Islamische Republik), Jemen, Katar, Kuba, Kuwait,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Nicaragua, Pakistan, Russi-
sche Föderation, Saudi-Arabien, Simbabwe, Sudan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate.

63/59. Einhaltung der Übereinkünfte und Verpflich-
tungen auf dem Gebiet der Nichtverbreitung,
der Rüstungsbegrenzung und der Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/55 vom 8. Dezem-
ber 2005 und andere einschlägige Resolutionen zu dieser Fra-
ge und Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gruppe von
Regierungssachverständigen für Verifikation unter allen
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verifikation127,

in Anerkennung dessen, dass es ein ständiges Anliegen al-
ler Mitgliedstaaten ist, die Achtung der sich aus den Verträ-
gen, deren Vertragspartei sie sind, und anderen Völkerrechts-
quellen ergebenden Rechte und Verpflichtungen zu gewähr-
leisten,

in der Überzeugung, dass es für den Frieden, die Sicher-
heit und die Stabilität auf regionaler und globaler Ebene un-
abdingbar ist, dass die Mitgliedstaaten die Charta der Verein-
ten Nationen, die Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs-
und Abrüstungsübereinkünfte, deren Vertragspartei sie sind,
sowie andere vereinbarte Verpflichtungen einhalten,

betonend, dass die Nichteinhaltung dieser Übereinkünfte
und anderer vereinbarter Verpflichtungen durch die Vertrags-
staaten sich nicht nur nachteilig auf die Sicherheit der Ver-
tragsstaaten auswirkt, sondern auch Sicherheitsrisiken für an-
dere Staaten schaffen kann, die auf die in diesen Übereinkünf-
ten festgeschriebenen Beschränkungen und Verpflichtungen
vertrauen,

126 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Australien,
Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland Haiti, Irland, Is-
rael, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malta, Mona-
co, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Por-
tugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 127 Siehe A/61/1028.
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sowie betonend, dass die Bestandfähigkeit und Wirksam-
keit der Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Ab-
rüstungsübereinkünfte und anderer vereinbarter Verpflich-
tungen nur dann gewährleistet ist, wenn diese Übereinkünfte
vollständig eingehalten und durchgesetzt werden,

besorgt darüber, dass einige Staaten ihre jeweiligen Ver-
pflichtungen nicht einhalten,

feststellend, dass Verifikation, Einhaltung und eine im
Einklang mit der Charta erfolgende Durchsetzung untrennbar
miteinander verknüpft sind,

anerkennend, dass wirksame nationale, regionale und in-
ternationale Kapazitäten für diese Verifikation, Einhaltung
und Durchsetzung wichtig sind und unterstützt werden,

sowie anerkennend, dass die Staaten durch die volle Ein-
haltung aller sie betreffenden Nichtverbreitungs-, Rüstungs-
begrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte und anderer von
ihnen eingegangener vereinbarter Verpflichtungen zu den
Anstrengungen beitragen, die unternommen werden, um die
gegen internationale Verpflichtungen verstoßende Entwick-
lung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, damit
zusammenhängenden Technologien und Trägersystemen zu
verhüten und nichtstaatlichen Akteuren den Zugang zu derar-
tigen Kapazitäten zu verwehren,

1. unterstreicht, dass die Einhaltung der Nichtverbrei-
tungs-, Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte
sowie anderer vereinbarter Verpflichtungen zur Stärkung des
Vertrauens und zur Erhöhung der internationalen Sicherheit
und Stabilität beiträgt;

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihren jeweili-
gen Verpflichtungen nachzukommen und sie vollständig ein-
zuhalten;

3. ruft dazu auf, dass alle Mitgliedstaaten die Staaten
zum Ausbau ihrer Kapazitäten zur vollständigen Erfüllung ih-
rer Verpflichtungen ermutigen und dass diejenigen Staaten,
die dazu in der Lage sind, angemessene Hilfe für die Staaten
bereitstellen, die darum ersuchen;

4. fordert alle betroffenen Staaten zu einem abge-
stimmten Vorgehen im Einklang mit den einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts auf, um durch bilaterale und
multilaterale Mittel alle Staaten dazu zu ermutigen, die sie be-
treffenden Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegrenzungs- und
Abrüstungsübereinkünfte und andere vereinbarte Verpflich-
tungen einzuhalten, und um diejenigen, die diese Überein-
künfte nicht einhalten, auf eine mit der Charta der Vereinten
Nationen im Einklang stehende Weise dafür zur Rechen-
schaft zu ziehen;

5. fordert diejenigen Staaten, die ihre jeweiligen Ver-
pflichtungen und Zusagen derzeit nicht einhalten, nachdrück-
lich auf, eine strategische Entscheidung zugunsten der erneu-
ten Einhaltung zu treffen;

6. ermutigt alle Staaten, die Vereinten Nationen und
andere internationale Organisationen, ihrem jeweiligen Man-
dat entsprechend Maßnahmen im Einklang mit der Charta zu
ergreifen, um zu verhindern, dass Staaten der internationalen
Sicherheit und Stabilität ernsthaften Schaden zufügen, indem

sie ihre bestehenden Nichtverbreitungs-, Rüstungsbegren-
zungs- und Abrüstungsverpflichtungen nicht einhalten.

RESOLUTION 63/60

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff.86)128.

63/60. Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von 
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/33 vom 5. Dezem-
ber 2007,

in Anbetracht der von der internationalen Gemeinschaft in
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die wachsende Gefahr der Verknüpfung
von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen und insbe-
sondere über die Möglichkeit, dass Terroristen den Erwerb
von Massenvernichtungswaffen anstreben,

in Kenntnis der von den Staaten ergriffenen Maßnahmen
zur Durchführung der Resolution 1540 (2004) des Sicher-
heitsrats über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungs-
waffen, die am 28. April 2004 verabschiedet wurde,

erfreut darüber, dass das Internationale Übereinkommen
zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen129 am
7. Juli 2007 in Kraft getreten ist, 

sowie erfreut darüber, dass die Internationale Atomener-
gie-Organisation am 8. Juli 2005 Änderungen zur Stärkung
des Übereinkommens über den physischen Schutz von Kern-
material130 im Konsens verabschiedete,

Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die in dem
Schlussdokument der am 15. und 16. September 2006 in Ha-
vanna abgehaltenen vierzehnten Konferenz der Staats- und

128 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Bhutan, Botsuana,
Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Italien, Ja-
maika, Kambodscha, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Mauritius, Monaco, Myanmar, Nepal, Nica-
ragua, Niederlande, Norwegen, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien,
Russische Föderation, Sambia, Samoa, Serbien, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Thailand, Togo, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
129 Resolution 59/290, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2007 II S. 1586; öBGBl. III Nr. 77/2007; AS 2009 493.
130 United Nations, Treaty Series, Vol. 1456, Nr. 24631. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2;
öBGBl. Nr. 53/1989; AS 1987 505.




